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§ 1   
Geltungsbereich 

 
Diese Ordnung regelt die Abwicklung / Einstellung des weiterführenden Studiengangs "Master of Bu-
siness Administration“ der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück. 
 
 

§ 2   
Verfahren 

 
Studierende, die in den weiterführenden Studiengang „Master of Business Administration“ immatriku-
liert sind und noch keinen Abschluss haben, bekommen bis zum Ablauf des Sommersemesters 2013 
die Möglichkeit, den Abschluss MBA zu erwerben. Nach diesem Zeitpunkt wird der Studiengang ein-
gestellt. Eine Ablegung von Prüfungsleistungen ist nach diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich; die 
Prüfungsordnung des Studienganges tritt mit Wirkung des Ablaufs des Sommersemesters 2013 außer 
Kraft. 
  
 

§ 3   
Übergangsregelungen 

 
Der Studiengang wurde in Kooperation mit dem Buckinghamshire University College (Bucks) angebo-
ten und eröffnete die Möglichkeit sowohl den Abschluss des Bucks wie auch den der Hochschule Os-
nabrück zu erwerben. Die Abschlussmöglichkeit am Bucks läuft zum Ende des Sommersemesters 
2012 aus. Um den zum Wintersemester 2012/2013 noch immatrikulierten Studierenden die Möglich-
keit des Abschlusses der Hochschule Osnabrück zu eröffnen, wird die auslaufende Laufzeit für den 
Masterstudiengang an der Hochschule Osnabrück um 2 Semester verlängert.  
 
 

§ 4   
Ausnahmeregelungen 

 
Über Ausnahmen und Härtefälle entscheidet die Studiendekanin bzw. der Studiendekan.  
 
 

§ 5   
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  


